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RS OGH 1970/4/30 2Ob134/70,
8Ob4/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1970

Norm

EKHG §11 B1

Rechtssatz

Außerordentliche Betriebsgefahr liegt vor, wenn mit hoher Geschwindigkeit gefahren wird, große Massen und

Gewichte in Bewegung gesetzt werden oder eine Schnellbremsung oder Notbremsung vorgenommen wird (so schon

ZVR 1967/180).
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